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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Mit einem Postulat forderte der jurassische Standesvertreter Claude Hêche (sp, JU)
Ende 2017 ein «Stärkeres und koordiniertes Engagement des Bundes für den Sport,
den Spitzensport und den leistungsorientierten Nachwuchssport». Dabei bezog er
sich auf das Nasak 4, das Ende 2017 ausläuft. Im Zuge der Sportförderung im Sinne des
Sportförderungsgesetzes solle sich der Bundesrat dafür einsetzen, dass weiterhin
Finanzmittel reserviert werden können, betonte der Postulant. Angesichts der in der
Schweiz durchzuführenden Grossanlässe in den Jahren 2020 und 2021 sowie im Falle
einer allfälligen Austragung olympischer Winterspiele im Jahr 2026 sei eine Fortführung
der finanziellen Unterstützung der hiesigen Sportinfrastruktur angezeigt.
Die Regierung zeigte sich dem Anliegen offen gegenüber und stellte in Aussicht, die –
tatsächlich bis anhin fehlende – Nachfolgeregelung für ein Nasak 5 vorzubereiten.
Angesichts der klammen Staatsfinanzen sei für die Periode 2018-2020 aber nicht mit
dem Einsatz zusätzlicher Mittel zu rechnen. 
Im März 2017 wurde der Vorstoss im Ständerat behandelt, mit der Annahmeempfehlung
des Bundesrates war nicht mit grosser Opposition zu rechnen. Der Postulant
unterstrich dabei die vielfältige Rolle des Sports für die Gesellschaft. Der
Departementsvorsteher unterstützte das Postulat, gab aber noch einmal zu bedenken,
dass die Finanzlage zu beachten sei. Insofern könne ein Bericht erstellt werden, eine
zweite Etappe werde aber nötig sein, um allfällige weitere Finanzmittel sprechen zu
können. 1

POSTULAT
DATUM: 13.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ende März 2021 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zu den Finanzhilfen an
Sportanlagen von nationaler Bedeutung im Rahmen des nationalen
Sportanlagenkonzepts 5 (NASAK 5). Diese gründet auf dem Bericht eines Postulats
Hêche (sp, JU; Po. 16.4085). Der Botschaft ist zu entnehmen, dass sich zwar die
Finanzhilfe aufbauend auf den Vorläuferkonzepten NASAK 1–4 als effektives
Sportförderungsmittel erwiesen habe, dass aber nach wie vor quantitative und
qualitative Schwachstellen existierten. Mit den NASAK-Verpflichtungskrediten
2022–2027 soll nun die kontinuierliche Weiterführung des Programms gewährleistet
werden; dabei werde neben einer Modernisierung der bestehenden NASAK-
Infrastrukturen auch die Einrichtung neuer Sportanlagen beabsichtigt. Der Bund
unterstütze letzteres Vorhaben in den verschiedenen Landesregionen. So seien
Beiträge an drei grössere Neubauten in den Kantonen St. Gallen und Tessin vorgesehen.
Durch den Um- und Neubau von Sportstätten – die für Ausbildung, Training oder
Wettkampf konzipiert seien – sollen die notwendigen infrastrukturellen
Voraussetzungen für die Entwicklung des Schweizer Spitzensports geschaffen werden.
Zu den Sportarten, deren Projekte in Genuss von Bundesbeiträge kämen, gehörten
verschiedene Ballsportarten wie auch der Wasser-, Eis-, Schwimm- und Schneesport.
Damit Finanzhilfen gesprochen würden, müssten die gesetzlichen
Subventionsvoraussetzungen wie zum Beispiel die Einhaltung der Ethik-Charta des
Sports erfüllt werden. Insgesamt werde im Zusammenhang mit den NASAK-Finanzhilfen
ein Investitionsvolumen von CHF 900 Mio. erwartet. Von der «bedürfnisgerechte[n]
Weiterführung des NASAK» verspreche man sich die fortbestehende
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Gastgeberin von Sportveranstaltungen
internationaler Natur.
Der Bundesrat verzichtete auf ein Vernehmlassungsverfahren, da das Programm für den
Bund nicht mit wesentlichen politischen, finanziellen, wirtschaftlichen, ökologischen,
sozialen oder kulturellen Auswirkungen verbunden sei und die Kantone frei über eine
allfällige finanzielle Unterstützung und deren Umfang entscheiden könnten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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